
	[image: image1.png]Landratsamt

3# Traunstein





	[image: image2.jpg]



	

	

	
	Sachgebiet 5.16 

Wasserrecht/Bodenschutz 

Traunstein, 23.06.2010

	      Landratsamt Traunstein │ Postfach │ 83276 Traunstein
	Sachbearbeiter/in:

Herr Thurner
Ludwig-Thoma-Str. 3
83278 Traunstein

Telefon: 
+49 (0) 861/58-370
Telefax: 
+49 (0) 861/58-9370
martin.thurner@lra-ts.bayern.de

Aktenzeichen: 
5.16-640/2-1-1
Zimmer-Nr.:
B 1.72

	
	
	

	
	


Wasserrecht;
Bootsfahrten auf der Alz, Sperrung des Abschnitts zwischen Truchtlaching und Altenmarkt von Fl.km. 46,800 bis Fl.km 56,200   
Anlage

1 Lageplan 
Das Landratsamt Traunstein erlässt folgende
Allgemeinverfügung:
I.

Das Befahren der Alz mit Booten und sonstigen Schwimmkörpern jeglicher Art ist auf dem im anliegenden Lageplan näher bezeichneten Abschnitt von Fluss-km 46,800  bis Fluss-km 56,200 untersagt.

II.

Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Nr. I. wird angeordnet.

III.

Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.07.2010 in Kraft und am 31.12.2010 außer Kraft.

Gründe:

I. Sachverhalt
Die Alz ist ein seit Jahrzehnten von vielen Bootsfahrern in den Sommermonaten gern befahrener Wildfluss. 

Während das Befahren im Abschnitt vom Auslauf aus dem Chiemsee bis zur Badeanstalt in Truchtlaching im Allgemeinen gefahrlos erfolgen kann, stellt der sich hieran anschließende Abschnitt an die Bootsfahrer deutlich höhere Anforderungen. Im Jahr 2007 kam es sogar zu einem tödlichen Bootsunfall an einer besonders gefahrenträchtigen Stelle beim Ortsteil Offling.

Daraufhin wurden vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein, das für den Freistaat Bayern zum Unterhalt und Ausbau an diesem Gewässer Erster Ordnung verpflichtet ist, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Altenmarkt und Seeon-Seebruck Schilder aufgestellt, auf denen auf diese Gefahrenstelle im linken Seitenarm der Alz bei Offling hingewiesen und zur Befahrung des rechten Seitenarms aufgefordert wird.
Darüber hinaus wurde der Alzabschnitt ab Truchtlaching seither intensiv beobachtet.

Dabei musste nun festgestellt werden, dass sich gerade die Situation an der Stelle, an der sich der Unfall ereignet hatte, in den vergangenen Monaten aufgrund der an sich natürlichen Entwicklung der Alz dramatisch verschärft hat. Im Bereich des linken Arms sowie der Insel hat sich die Alz inzwischen mehrere Meter eingetieft und die Ufer sind an einigen Stellen so weit aufgerissen, dass bereits erste Baumgruppen von der Hangkante vollständig abgebrochen sind. 

In der Folge haben sich die Strömungsverhältnisse dahingehend verändert, dass ein regelrechter Sog annähernd alles abfließende Wasser zu der Gefahrenstelle drängt, wodurch sich wiederum die Fließgeschwindigkeit in dem Bereich deutlich erhöht. 

Hinzu kommt, dass sich unter der Wasseroberfläche einige Bäume befinden, deren Bergung aufgrund der nur schwer zugänglichen Lage kurzfristig nicht möglich ist.

Wegen der starken Strömung ist davon auszugehen, dass Bootsfahrer nunmehr gleichsam automatisch in diese Gefahrenstelle hineingetrieben werden und ein Gegensteuern nicht mehr möglich ist. In der Folge bleiben die Boote im Geäst hängen, Schlauchboote könnten aufgeschlitzt und deren Insassen unter Wasser gedrückt werden.  

Die zusammen mit den Gemeinden oberhalb aufgestellten Warn- und Hinweisschilder, sich rechtzeitig vorher rechts zu halten und nur den rechten Seitenarm zu befahren, dürften daher jedenfalls in Zukunft weitestgehend wirkungslos sein.

Der Freistaat Bayern bzw. das Wasserwirtschaftsamt Traunstein ist bereit, seinen Beitrag zur Sicherheit der Bootsfahrer in dem Bereich zu leisten und erarbeitet bereits eine Planung geeigneter baulicher Maßnahmen, mit denen der weiteren Verlagerung der Alz in dem Bereich entgegengewirkt und die Strömungssituation entschärft werden sollen. 

Planung, Durchführung des dazu erforderlichen Planfeststellungsverfahrens und Realisierung werden jedoch geraume Zeit in Anspruch nehmen und frühestens ab Mitte kommenden Jahres wirksam sein können.   

Bis dahin kann nach eingehender Überprüfung aller Möglichkeiten durch Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt in diesem Jahr eine ausreichende Sicherheit für die Bootsfahrer aber nur durch eine vorübergehende Sperrung des Abschnitts zwischen Truchtlaching und Altenmarkt für die Zeit ab 01.07.2010 – im nahtlosen Anschluss an das naturschutzrechtliche Befahrungsverbot gemäß der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Oberes Alztal“ – gewährleistet werden. Da in dem Abschnitt keine anderen geeigneten Ein- und Ausstiegsstellen erkennbar sind, kann die Sperrung sinnvoll auch nicht für einen kleinräumigeren Bereich erfolgen. 

Vor Erlass dieser Allgemeinverfügung wurde den Gemeinden Altenmarkt und Seeon-Seebruck, der Bayer. Kanuverband, die Wasserwacht Seebruck, die DLRG Seeon-Truchtlaching, der Chiemgau Tourismus e.V. sowie die Sicherheitsbehörde und die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Traunstein mit Schreiben vom 20.05.2010 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. So weit bis 15.06.2010 Rückäußerungen eingingen, wurde die geplante vorübergehende Sperrung teils von manchen Beteiligten begrüßt, von anderen wiederum vehement abgelehnt. 

II. Rechtsgründe
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamts Traunstein zum Erlass dieser Allgemeinverfügung ergibt sich aus Art. 63 Abs. 1 BayWG und Art. 3 Abs. 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayRS 2010-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl. S. 975).

Rechtsgrundlage dieser Allgemeinverfügung ist Art. 18 Abs. 4 BayWG, wonach die Kreisverwaltungsbehörde durch Rechtsverordnung, Allgemeinverfügung oder Anordnung im Einzelfall u.a. die Ausübung des Gemeingebrauchs regeln, beschränken oder verbieten kann, um Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum, eigentumsgleiche Rechte oder Besitz zu verhüten.

Zwar darf grundsätzlich jedermann im Rahmen des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs – so weit dies ohne rechtswidrige Benutzung fremder Grundstücke geschehen kann und so weit eine erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt nicht zu erwarten ist – außerhalb von Schilf- und Röhrichtbeständen oberirdische Gewässer mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft benutzen, Art. 18 Abs. 1 Bayerisches Wassergesetz –BayWG- vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66).
Die derzeitige Situation an der Alz bei Offling stellt jedoch zumindest für ungeübte und weniger erfahrene Bootsfahrer eine potentielle Gefahr für Leib und Leben dar, die über die Selbstverantwortlichkeit hinausgeht; diesem lebensgefährlichen Risiko wären Bootsfahrer ab 01.07.2010 ausgesetzt, da das jährliche Befahrungsverbot zum Schutz der brütenden Wasservögel gem. § 4 Abs. 3 der Verordnung des Landkreises Traunstein und des Landratsamts Traunstein über das Landschaftsschutzgebiet „Oberes Alztal“ vom 09.03.1989 zum 30.06.2010 endet. 
Zur Verhütung dieser Gefahr erlässt das Landratsamt Traunstein mit dieser Allgemeinverfügung für die Zeit vom 01.07. bis 31.12.2010 ein striktes Verbot für das Befahren der Alz im Abschnitt zwischen Truchtlaching und Altenmarkt mit Booten und sonstigen Schwimmkörpern aller Art. 
Der genaue Geltungsbereich der Untersagung ergibt sich aus dem anliegenden Lageplan, der Bestandteil dieser Verfügung ist. Darüber hinaus wird durch entsprechende Schilder auf die Nutzungsuntersagung hingewiesen.
Geringere Eingriffe in Rechte Dritter, die die Gefahr ebenso zuverlässig unterbunden hätten, sind nach sorgfältiger Prüfung nicht erkennbar gewesen. Insbesondere ist es nach Aussage des Wasserwirtschaftsamts nicht möglich, im Rahmen der dem Freistaat Bayern obliegenden Gewässerunterhaltung geeignete Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Derzeit wird allerdings eine Planung erarbeitet, auf deren Grundlage nach Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens rechtzeitig vor Beginn der Bootsfahrersaison 2011 wirksame gewässerbauliche Maßnahmen zur Entschärfung der Strömungsverhältnisse bei Fluss-km 50,800 durchgeführt werden sollen. In diesem Sinne erfolgt eine Befristung der Untersagung auf den kürzestmöglichen Zeitraum bis 31.12.2010.
Eine Differenzierung der Untersagung des Inhalts, dass davon lediglich Schlauchbootfahrer, nicht aber Kanuten erfasst werden, ist nicht Ziel führend. Insbesondere würden daraus permanente Abgrenzungsprobleme geschaffen, wer dem Verbot unterliegt mit der Folge, dass auch ungeübte Bootsfahrer mit an sich geeigneter Ausrüstung sich in diesem Abschnitt der Alz in Gefahr bringen können.

Ebenfalls schied eine Untersagung für einen kleinräumigeren Bereich als zwischen Truchtlaching und Altenmarkt aus, da sich in diesem Abschnitt keine geeignete Zugangsmöglichkeit mit der notwendigen Verkehrsanbindung befindet, über die Bootsfahrer mit ihrer Ausrüstung an- und abfahren könnten.
Beim Erlass dieser Allgemeinverfügung ist sich das Landratsamt Traunstein durchaus bewusst, dass hier eine der touristischen Attraktionen in den Gemeinden Seeon-Seebruck und Altenmarkt vorübergehend beeinträchtigt wird. Dennoch muss bei der Abwägung der betroffenen Rechtsgüter dieses Erholungsangebot für Gäste wie für Einheimische hinter den Schutz von Gesundheit und Leben treten. Würde im Fall des Unterlassens dieser Anordnung ein weiterer Unfall an dieser Stelle passieren, hätte niemand Verständnis dafür, dass es die verantwortlichen Behörden dabei belassen hätten, auf die Gefahren lediglich hinzuweisen.    
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.08.2005 (BGBl. I S. 2482). 
Die Untersagung des Befahrens der Alz in diesem Bereich muss ab 01.07.2010 für jedermann verbindlich gelten, um der potentiellen Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Bootsfahrern wirksam zu begegnen.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (hier Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift beifügen.

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
1. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren u. a. auch im Bereich des Wasserrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

2. Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

3. Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich einen Gebührenvorschuss zu entrichten.
4. Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat eine Klage gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Sie diesen Bescheid auch dann befolgen müssen, wenn Sie Klage dagegen erheben.

Bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München (Anschrift siehe oben) können Sie Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stellen, § 80 Abs. 5 VwGO.
Traunstein, 23.06.2010
Monika Steinmetz

Abteilungsleiterin 
II. Verteiler

1. Herrn

Roman Schneider

- im Hause -

Mit der Bitte um Verständigung der Medien in der Region wie besprochen.

2. SG 5.36

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

3. Gemeinde Altenmarkt

83352 Altenmarkt

4. Gemeinde Seeon-Seebruck

83356 Seebruck
Jeweils mit der Bitte um Verständigung der örtlichen Allgemeinheit auf geeignete Art und Weise; bzgl. etwaiger Beschilderung werden wir noch gesondert auf Sie zukommen.

5. Bayer. Kanuverband e.V.
Postfach 50 01 20

80971 München

Mit der Bitte um Benachrichtigung Ihrer Mitglieder

6. Polizeiinspektion Trostberg

Vormarkt 38
83308 Trostberg

Mit der Bitte um Kenntnisnahme
III. Veröffentlichung des verfügenden Teils im Amtsblatt veranlassen

IV. Nach Auslauf

     Herrn Landrat

     Mit der Bitte um Kennntnisnahme

V. WV sofort (Beschilderung; Kreisbauhof ist vorinformiert)






Entwurf zur Post ...................
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